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 Veröffentlicht am 28.10.1993

Norm

StPO §180 Abs2 Z3 litb

Rechtssatz

Angesichts des dringenden Verdachtes einer in vielfachen Angri4en fortlaufend verübten Vermögensdelinquenz, und

zwar in gesteigertem Maße in der Art international organisierter Kriminalität nach Einleitung eines Strafverfahrens,

dem sich die Beschuldigte vorerst mit Erfolg entzog, vermag auch bei bisherige Unbescholtenheit nichts an der

Annahme einer Tatbegehungsgefahr zu ändern.
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